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Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, 

Sport und Freizeit 

31.01.2024    

 
 
Betreff: Anerkennung von kulturschaffenden Vereinen 
 
Beschlussentwurf: 

 
Der Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit erkennt die in 

der Sachdarstellung aufgeführten Vereine (Namen der Vereine) als kulturelle Vereine 
an. Gemäß Ziffer 3 der Richtlinie für Kultur und Brauchtumspflege können diese 

Vereine auf Antrag Zuschüsse erhalten.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  

 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 

 
 

 
  
 
Sachdarstellung: 

 

Gemäß Ziffer 3 der Richtlinie für Kultur und Brauchtumspflege haben folgende 
Vereine erstmalig für das Jahr 2024 Anträge auf Jahreszuschüsse gestellt: 
 

 
Kirchen- und Posaunenchöre 

 Frauenkammerchor kath. Kirchengemeinde St. Johannes 

 Kirchenchor St. Johannes Sieglar 

 
Gesangsvereine, Bühnengesellschaften 

 Lampenfieber e.V. 

 
Katholische Arbeiterbewegung, Kolpingvereine 

 Katholische Frauengemeinschaft St. Mariä Himmelfahrt Spich 

 AWO Ortsverein Spich 
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Sonstige anerkannte kulturtreibende Vereine 

 Junggesellenverein „Frohsinn“ Müllekoven 

 Kirchbauverein Gemeindezentrum Spich e.V. 

 Tanz-Corps Burggarde Spich e.V. 

 Förderverein Karnevals-Ausschuss Spich e.V. 

 Damenkomitee Halt Pohl FWH e.V. 

 Karnevalsgesellschaft „Halt Pool“ e.V. 

 KG Bleimöps Spich 1954 e.V. 
 

 
Eine Gewährung von Zuschüssen setzt die Anerkennung als kulturellen Verein 
voraus. Über die Anerkennung eines Vereins als kultureller Verein entscheidet 

gemäß § 3 der Richtlinie der Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und 
Freizeit. 

 
Die Verwaltung schlägt vor, die oben genannten Vereine als kulturelle Vereine 
anzuerkennen. 

 
 

 
In Vertretung 
 

 
 

Tanja Gaspers 
Erste Beigeordnete 
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